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Initiativtext von Ernst Gallmann

In Form einer sich auf Verfassung und
Gesetz stützenden Einzelinitiative bitte ich
den Kantonsrat, das kantonale Gesetz be-
treffend die Volksschule so abzuändern,
dass die Mädchen in allen Klassen der
Volksschule den gleichen Unterricht wie
die Knaben besuchen können.

Begründung (gekürzt)

Ein Blick auf die Stundentafel zeigt im
Durchschnitt der 3. bis 6. Klassen für Mäd-
chen ein wöchentliches Handarbeitspen-
sum von 4 Stunden gegenüber 5Vî Stun-
den Deutsch, 5 V* Stunden Rechnen, 3
Stunden Realien, 3 Stunden Turnen und
2 Stunden Gesang. Nicht minder erschrek-
kend ist das Missverhältnis von Handar-
beit und Hauswirtschaft zu den übrigen
Fächern auf der Oberstufe, wobei mir so-
gar noch Schulpflegen bekannt sind, wel-
che mit den beiden Mädchenfächern über
die kantonale Stundentafel hinausgehen.
Ein neuer Lehrplanentwurf der Erzie-
hungsdirektion für Sekundärschulen sieht
für Mädchen weniger Turnen, weniger na-
turwissenschaftliche Fächer und dennoch
im ganzen mehr Schulstunden als für Kna-
ben vor. Ein reduziertes Turnpensum für
Mädchen — ausgerechnet in dem Augen-
blick, wo man die verheerenden Folgen
des Haltungszerfalls zu erkennen beginnt,
ist schlechterdings nicht mehr zu ent-
schuldigen.
Die Knaben haben während der Mädchen-
stunden Werken, vertiefende Behandlung
anderer Fächer, Spiel, Sport und teil-
weise einen vollen Nachmittag mehr
Freizeit. Das oft gehörte und auch
von erziehungsrätlicher Seite vorgebrach-
te Argument, die Mädchen hätten wegen

ihrer Zusatzstunden kaum einen schuli-
sehen Nachteil, bedeutet, zu seinem vollen
Nennwert genommen, nicht mehr und
nicht weniger, als dass der Unterricht, den
die Knaben in dieser Zeit geniessen, wert-
los sein soll. Ich nehme an, dass die be-
treffenden Lehrer das kaum akzeptieren
werden.

Dass zwischen der reduzierten Bildung für
Mädchen und der gesellschaftlichen Stel-
lung der Frau ein enger Zusammenhang
besteht, bestreitet heute niemand mehr.

Die regelmässigen Lohnstatistiken des
Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und
Arbeit weisen für Männer Durchschnitts-
löhne nach, die bis zu 60% über den
Frauenlöhnen liegen. Der Soziologe Hei-
mut Schelsky bezeichnet Berufskönnen
als fast die einzige persönliche Sicherheit,
die der Mensch im Fluss der modernen
Gesellschaft besitzt. Geradezu archaisch
mutet dagegen die kürzliche Äusserung
eines Schulfachmannes an, die Mädchen
der 3. Sekundarklasse könnten ja im Hin-
blick auf ihre Spätere Ausbildung teilweise
am Knabenunterricht teilnehmen. Welcher
Mensch kann mit 15 Jahren wissen, was
für sein Leben nötig sein wird?

Nadelarbeit und Haushaltunterricht zum
unmittelbaren praktischen Gebrauch sol-
len auch nach meiner Ansicht nicht ganz
aus der Schule verschwinden. Nachdem
heute aber feststeht, dass viele Unter-
schiede zwischen Mann und Frau weniger
mit Biologie als mit Tradition, Vorurteil
und raffiniert getarnter männlicher Aus-
beutungsschlauheit zu tun haben, wäre
dieser Unterricht für Mädchen wie für
Knaben in gleicher, vernünftiger, Dosie-
rung obligatorisch zu erklären. Der Part-
nerschaftsgedanke würde damit auch von
der Schulgesetzgebung her gefördert.
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Mit vielen Befürworterinnen und Befürwor-
tern der Handarbeit teile ich vorbehaltlos
die Sorge für Gemütspflege und schöpfe-
risches Gestalten. Nur ist diese Sorge
in meinen Augen bei den Knaben min-
destens so angebracht wie bei den Mäd-
chen. Neben Nadelarbeit und Haushalt-
Unterricht eignen sich für Gemütspflege
und schöpferisches Gestalten sicher auch
noch andere Materialien und Arbeitstech-
niken, wie zum Beispiel Musik, Rhythmik,
die Sprache u. a.
Es wird für die meisten von Ihnen, sehr
geehrte Herren, nicht schwer sein, Bil-
dungsprogramme Ihrer Parteien oder Ih-
nen nahestehender Organisationen zu fin-
den, welche genau das verlangen, was die
politisch interessierten Frauenorganisatio-
nen seit Jahren postulieren, und was der
Zweck dieser Einzelinitiative ist, nämlich
die Schaffung einer fairen Chancengleich-
heit für beide Geschlechter in der Schule.
Da Gesetzesänderungen ja nicht immer
rasch zu bewerkstelligen sind, wäre ich
Ihnen dankbar, wenn Sie die Erziehungs-
direktion anweisen würden, in der Zwi-
schenzeit denjenigen Mädchen, deren El-
tern das wünschen, den Besuch des Kna-
benunterrichts statt der Handarbeit und
Hauswirtschaft zu erlauben. Experimente
ohne definitive gesetzliche Grundlage sind
in der Zürcherischen Volksschule schon
öfters und nicht zu ihrem Nachteil ge-
macht worden.

«Hi — Hi — Hinterwäldler!»

Zur Abstimmung über das Frauenstimm-
recht im Fürstentum Liechentstein am 28.
Februar 1971 hatten alle Parteien die Ja-
Parole ausgegeben. Selbst mit Limeriks
wurde für unser Anliegen geworben:

Mit dem Frauenstimmrecht
gewinnen wir alle:
die Frauen
ihre Rechtsgleichheit,
der Staat wertvolle neue Kräfte
und die Männer ein gutes
Gewissen!

Da war eine Dame aus Planken
die liebt' einen Mann
ohne Schranken.
Doch der stimmte «nein»
sie fand das gemein
und begann in der Liebe
zu wanken.

Alles umsonst! Das Fürstentum Liechten-
stein wird vorläufig das letzte europäische
Land bleiben, das seinen Frauen die poli-
tische Gleichberechtigung vorenthält. Bei
einer Wahlbeteiligung von rund 70 Prozent
entschieden sich am Sonntag 1817 Stimm-
bürger für und 1897 gegen die Einführung
des Frauenstimmrechtes auf Landesebene.

Unmittelbar nach Bekanntwerden des ne-
gativen Abstimmungsresultates versam-
melten sich am Sonntagnachmittag vor
dem Regierungsgebäude in Vaduz einige
Dutzend jüngere Liechtensteinerinnen, um
gegen die Ablehnung des Frauenstimm-
rechts zu protestieren. Auf mitgeführten
Transparenten gaben sie ihrer Enttäu-
schung Ausdruck: «Wir schämen uns für
Liechtenstein», «Wir zweifeln an der
Männlichkeit», «Macht euern Dreck allei-
ne». In Sprechchören hiess es: «Hi — Hi —
Hinterwäldler».

Dieser erste Frauendemonstrationszug im
Fürstentum Liechtenstein dehnte sich spä-
ter auch auf die andern Gemeinden aus.

14


	Initiativtext von Ernst Gallmann

